
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschus

s   OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 09.03.2023
	Beschlussvorlage: Im Jahr 2012 wurde das Flurstück Nr. 428 - als Teil des Göselweges - per Gemeinderatsbeschluss (Beschluss Nr. 41-227-II-12 vom 23.04.2012) als öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet. Das Flurstück liegt im Verfahrensgebiet der Ländlichen Neuordnung (LNO) Dreiskau-Muckern. Der Beschluss - als vorgezogene Entscheidung der Gemeinde - war für die Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens notwendig und bildet gleichzeitig die Grundlage für die Umsetzung des Flurbereinigungsplans. Der Flurbereinigungsplan hat 2017 seine Rechtskraft erhalten.Während der Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens und der vorläufigen Besitzeinweisung ergab sich in Bezug auf den Rechtsstatus dieses Wegabschnittes eine Änderung. Die Gemeinde Großpösna und die Eigentümer der anliegenden Flurstücke Nr. 425, 427, 429, 433, 382 verabschiedeten am 05.10.2015 eine Planvereinbarung (i.S.d. Flurbereinigungs- gesetzes - FlurbG), in der die Rechte nach FlurbG neu geregelt wurden - so u.a. dass das Wegeflurstück 428 nicht öffentlich gewidmet wird. Der Weg hat keine Verkehrsbedeutung, soll aber als Privatweg für jedermann zugänglich bleiben. Die Unterhaltungslast tragen die Eigentümer der anliegenden Flurstücke. Der Landkreis Leipzig als zuständige Behörde des Flurneuordnungsverfahrens hat dieser Vereinbarung zugestimmt. Dies hat zu Folge, dass die damalige Widmung für diesen Wegabschnitt aufgehoben werden muss (Einziehung).Mit diesem Beschluss wird die Einziehung nachgeholt.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 20.03.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-08
	Beschlusstext: die Einziehung des Flurstückes 428 Gemarkung Dreiskau gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs 2 Satz 1 SächsStrG.Der Beschluss ist umgehend bekannt zu machen.
	Herr/Frau: [Herr Wenzel]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Einziehung eines Wegeteilstückes in Dreiskau-Muckern gemäß § 8 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) - Flurstück Nr. 428 Gemarkung Dreiskau
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: Landkreis Leipzig Vermessungsamt
	Produktnummer: ./.
	Sachkonto: ./.
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: ./.


